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Vereinbarung über ein persönliches Wärmekonto

Die Raiffeisen Waren GmbH führt auf Wunsch des Kunden ein internes Kundenkonto, auf dem sämtliche Rechnungen 
belastet und Zahlungen gutgeschrieben werden. In diesem Zusammenhang gilt Folgendes als vereinbart: 

1. Diese Vereinbarung gilt ab dem in Ziffer 10 genannten Datum und läuft auf unbestimmte Zeit. Sie kann von jeder
Partei ordentlich zum Ende des folgenden Monats in Textform gekündigt werden. Eine außerordentliche Kündigung aus
wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. Im Falle einer Kündigung wird ein ggf. auf dem Kundenkonto bestehendes
Guthaben auf das unter Ziffer 10 genannte Konto des Kunden überwiesen. Bestehen auf dem Kundenkonto zum Zeit-
punkt der Kündigung hingegen offene Forderungen zu Gunsten der Raiffeisen Waren GmbH, stellt diese dem Kunden
eine Forderungsaufstellung zur Verfügung, deren Saldo innerhalb von 14 Kalendertagen ab Zugang zu begleichen ist.

Diese Vereinbarung enthält ausdrücklich keine Regelungen über die Bestellung von Brennstoffen. Über diese wird 
jeweils ein gesonderter Kaufvertrag zwischen dem Kunden und der Raiffeisen Waren GmbH geschlossen. 

2. Ab dem unter Ziffer 10 genannten Datum zahlt der Kunde monatliche Abschläge in Höhe von einem Zwölftel der
prognostizierten Rechnungssumme. Sobald der Kunde mindestens die Hälfte der künftigen Brennstofflieferung auf
seinem Kundenkonto angespart hat, kann eine Bestellung durch den Kunden erfolgen. Sollte daraufhin ein Kaufver-
trag zwischen dem Kunden und der Raiffeisen Waren GmbH geschlossen werden, zahlt der Kunde ab dem auf die
Lieferung folgenden Monat weiterhin monatlich ein Zwölftel der tatsächlichen Rechnungssumme. Alternativ zahlt der
Kunde nach Abschluss eines Kaufvertrages über Brennstoffe einen Einmalbetrag in Höhe von 50% der Rechnungs-
summe und ab dem auf die Lieferung folgenden Monat monatlich ein Zwölftel der Rechnungssumme.

3. Bei zukünftigen Bestellungen ist eine Einmalzahlung in Höhe von jeweils 50% des aktuellen Rechnungsbetrages
abzüglich des bereits angesparten Guthabens zu leisten. Ziffer 2 gilt für Folgelieferungen entsprechend.

4.Ein etwaiges nach dem Ausgleich der Rechnung auf dem Kundenkonto angespartes Guthaben wird auf dem Kun-
denkonto fortgeschrieben und mit dem Rechnungsbetrag einer künftigen Brennstoffrechnung verrechnet.

5. Der Kunde ist damit einverstanden, dass die zu leistenden Zahlungen bei Fälligkeit per Lastschrfit von seinem
Bankkonto eingezogen werden. Zum Zweck der Einziehung von Einmalbeträgen sowie der regelmäßigen Ab-
schlagszahlungen erteilt er der Raiffeisen Waren GmbH ein „SEPA-Mandat“. Das entsprechende Formular ist
beigefügt.

Für den Fall, dass die Abschlagszahlungen nicht oder nicht rechtzeitig auf dem Bankkonto des Kunden zur Verfü-
gung stehen, trägt dieser die der Raiffeisen Waren GmbH daraus entstandenen Kosten.

Raiffeisen Waren GmbH - Postfach 10 30 20 - 34112 Kassel
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Raiffeisen Waren GmbH 

Telefon: 
Telefax: 
E-Mail:

www.rw.net

Datum: 

Kundennummer:

Ihr Ansprechpartner: 



Sitz der Gesellschaft: Kassel
Amtsgericht Kassel
Handelsregister-Nr. B 2084

www.raiwa.net

Geschäftsführung:
Markus Braun
Mario Soose
Aufsichtsratsvorsitzender:
Hans-Wernher von Loewenstein zu Loewenstein

DZ BANK AG Frankfurt
BIC/SWIFT: GENODEFFXXX
IBAN: DE65 5006 0400 0000 6600 19
Steuer-Nr.: 026 225 19003
USt.-IdNr. DE 113055985

Seite 2 von 8

1.
0.

-1
81

00
1-

50
6-

W
är

m
ek

on
to

 V
er

ei
nb

ar
un

g 
R

ai
ff

ei
se

n 
W

ar
en

 G
m

bH

6. Diese Vereinbarung über das persönliche Wärmekonto kann seitens der Raiffeisen Waren GmbH fristlos  
gekündigt werden, wenn der Kunde gegen die Bestimmungen des Vertrages trotz Nachfristsetzung verstößt, ins-
besondere seinen Zahlungsverpflichtungen nicht, nicht vollständig oder nicht pünktlich nachkommt, d.h. mit den 
Abschlägen länger als einen Monat im Rückstand ist.

7. Der Kunde verpflichtet sich, die Raiffeisen Waren GmbH bei Adress- und Namensänderungen sowie Änderun-
gen seiner Bankverbindung unverzüglich zu informieren.

8. Diese Vereinbarung ist nur wirksam bei einer positiven Bonitätsprüfung des Kunden. Die Raiffeisen Waren 
GmbH übermittelt im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene personenbezogene Daten über die Bean-
tragung, die Durchführung und Beendigung dieser Geschäftsbeziehung sowie Daten über nicht vertragsgemäßes 
Verhalten oder betrügerisches Verhalten an die SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden  
(„SCHUFA“) und an die Wirtschaftsauskunftei Creditreform Kassel/Fulda Schlegel&Busold KG, Hedwigstraße 
16, 34117 Kassel („Creditreform“) zum Zwecke der Bonitätsprüfung. Rechtsgrundlagen dieser Datenübermittlungen 
sind Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der Datenschutz-Grundverordnung  
(DS-GVO). Übermittlungen auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DS-GVO dürfen nur erfolgen, 
soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen der Raiffeisen Waren GmbH oder Dritter erforderlich ist und nicht 
die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener 
Daten erfordern, überwiegen. Der Datenaustausch mit der SCHUFA und der Creditreform dient auch der Erfül-
lung gesetzlicher Pflichten zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden (§§ 505a und 506 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches).

Die SCHUFA verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch zum Zwecke der Profilbildung (Scoring), 
um ihren Vertragspartnern im Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern 
(sofern zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission besteht) Informationen unter 
anderem zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Nähere Informationen zur Tä-
tigkeit der SCHUFA können dem SCHUFA-Informationsblatt nach Art. 14 DS-GVO entnommen oder online unter 
www.schufa.de/datenschutz eingesehen werden. 

Die bei der Creditreform vorliegenden Informationen werden an die Vertragspartner übermittelt. Bei der Creditre-
form kann jederzeit auf Anforderung eine Auskunft über die die eigene Person betreffenden dort gespeicherten 
Daten verlangt werden, die diese den ihr angeschlossenen Unternehmen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit 
weitergibt. Die Creditreform stellt die Daten ihren Vertragspartnern nur zur Verfügung, wenn diese ein berechtigtes 
Interesse an der Datenübermittlung im Einzelfall glaubhaft darlegen. Weitere Informationen zur Datenverarbeitung 
bei Creditreform erhalten Sie unter www.creditreform-ORT.de/datenschutz  

Es gelten außerdem unsere beigefügten Informationen sowie die beigefügten Informationen der SCHUFA und der 
Creditreform.
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9. Im Übrigen gelten die beigefügten Verkaufs- und Lieferbedingungen für flüssige und feste Brenn- und Treibstof-
fe der Raiffeisen Waren GmbH.

10. Die dieser Vereinbarung zugrundeliegenden Kundendaten, Angaben zum voraussichtlichen Brennstoffbedarf
sowie zu einer etwaigen Einmalzahlung, den monatlichen Abschlagszahlungen und deren Fälligkeit lauten wie
folgt:

Kundennummer:

Geburtsdatum:  

Die für die Erteilung des SEPA-Mandats erforderlichen Bankdaten des Kunden lauten wie folgt:

Kreditinstitut:

BIC:

IBAN: 

Jährlicher, voraussichtlicher Bedarf Heizöl in Litern:

Jährlicher, voraussichtlicher Bedarf Pellets, Kohle in Tonnen: 

Rechnungsbetrag der Erstlieferung (in Euro):

Erste Einmalzahlung der Erstlieferung (50 % des Rechnungsbetrages):

Monatliche Abschlagszahlung für die Erstlieferung (in Euro):

Die monatlichen Abschlagszahlungen werden jeweils am      eines jeden Monats - sollte dies ein Wochenende 
oder Feiertag sein, so verschiebt sich der Belastungstag auf den folgenden Geschäftstag - mittels Lastschrift vom 
Bankkonto des Kunden abgebucht - beginnend ab dem                          .

Anlagen:

• Verkaufs- und Lieferbedingungen für flüssige und feste Brenn- und Treibstoffe der Raiffeisen Waren GmbH
• Informationsblatt nach der DSGVO der Raiffeisen Waren GmbH
• SCHUFA-Information nach der DSGVO
• Information der Creditreform nach der DSGVO
• SEPA-Lastschriftmandat

Datum: Datum:

Ort: Ort:

_______________________________________  ________________________________
Unterschrift/Stempel Unterschrift/Stempel
Raiffeisen Waren GmbH Kunde
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Verkaufs- und Lieferungsbedingungen für flüssige und feste Brenn- und Treibstoffe der  
Raiffeisen Waren GmbH (nachfolgend „Verkäuferin“ genannt) 

 

1. Für alle Verträge der Verkäuferin mit Unternehmern und Verbrauchern (Kunde) sind aus-
schließlich die nachstehenden Bedingungen maßgebend. Die Unwirksamkeit einzelner Bedin-
gungen berührt die Gültigkeit der übrigen nicht. Das gleiche gilt, wenn einzelne Bedingungen 
nicht angewendet werden. 

 

2. Wenn mündlich oder fernmündlich abgeschlossene Kaufverträge schriftlich bestätigt werden, 
gilt der Inhalt des Bestätigungsschreibens als vereinbart, sofern der Empfänger nicht unver-
züglich widerspricht. 

 

3. Der Kunde, sofern er Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist, hat das Recht, binnen 14 Tagen 
ohne Angabe von Gründen den gem. § 312b BGB geschlossenen Vertrag zu widerrufen. Die 
Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem der Kunde oder ein von ihm benannter 
Dritter, der nicht Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen hat und zudem ordnungsgemäß 
über sein Widerrufsrecht und dessen Folgen belehrt wurde. Das Widerrufsrecht erlischt aller-
dings gem. § 312g Abs. 2 Nr. 4 BGB vorzeitig, wenn sich die Ware bei Lieferung mit beim 
Kunden lagernden Restbeständen vermischt. Der Kunde wird unter Beifügung eines Muster-
Widerrufsformulars gesondert in Textform über sein Widerrufsrecht und dessen Folgen belehrt. 
Der Verbraucher hat im Falle der Ausübung seines Widerrufsrechts die regelmäßigen Kosten 
der Rücksendung der Ware zu tragen. Der Verbraucher hat im Falle der Ausübung seines Wi-
derrufsrechts Wertersatz zu leisten, soweit der Wertverlust auf einen Umgang mit den Waren 
zurückzuführen ist, der zur Prüfung der Beschaffenheit, der Eigenschaften und der Funktions-
weise der Waren nicht notwendig war. 

 

Das vorbenannte Widerrufsrecht besteht nicht beim Kauf von nicht leitungsgebundener 
Energieträger, wie Heizöl und Pellets, gem. § 312g Abs. 2 Nr. 8 BGB. 

 
4. Die Verkäuferin ist berechtigt, die vertragliche Leistung in Teillieferungen zu erbringen. Ist Lie-

ferung auf Abruf vereinbart, so hat der Käufer innerhalb angemessener Frist abzurufen. 
 
Wird die Lieferung durch höhere Gewalt, behördliche Maßnahmen, Betriebsstillegung, Streik 
oder ähnliche Umstände – auch bei Lieferanten der Verkäuferin – unmöglich oder übermäßig 
erschwert, so wird die Verkäuferin für die Dauer der Behinderung und deren Nachwirkung von 
der Lieferpflicht frei. Diese Ereignisse berechtigen die Verkäuferin auch vom Vertrag zurückzu-
treten. Dem Käufer (Kunde) stehen in diesen Fällen keinerlei Schadenersatzansprüche gegen 
die Verkäuferin zu. Sofern kein Fixtermin fest, schriftlich vereinbart wurde, gelten die genannten 
Liefertermine nur als ca.-Angaben. Die Verkäuferin kann die Liefertermine in diesen Fällen um 
bis zu 6 Wochen überschreiten, ohne dass der Kunde seinerseits vom Vertrag zurücktreten 
oder Schadenersatz fordern kann. 

 
Transportkostenerhöhungen, Tarifänderungen, Erhöhungen der gesetzlichen Umsatzsteuer, 
Hoch- und Niedrigwasserzuschläge, Eisliegegelder sowie Preiserhöhungen, die sich auf Ereig-
nisse der in Ziff. 3 Abs. 2 bezeichnete Art gründen, können von der Verkäuferin dem Kaufpreis 
zugeschlagen werden.  
 
Der Versand an Unternehmer – auch innerhalb desselben Versandortes – erfolgt auf Kosten 
und Gefahr des Unternehmers, auch wenn die Ware/der Kaufgegenstand mit Fahrzeugen der 
Verkäuferin befördert wird. Ausnahme hiervon ist, dass die Beschädigung oder der Verlust 
durch die Verkäuferin zu vertreten ist. Bei frachtfreien Lieferungen trägt der Unternehmer eben-
falls die Gefahr. Die Verkäuferin wählt, falls nichts anderes vereinbart wurde, die Versendungs-
art. 
 

5. Die Ware (Kaufgegenstand) wird in handelsüblicher Weise auf Kosten des Unternehmers ver-
packt. Leihverpackungen sind vom Empfänger sofort zu entleeren und in einwandfreiem Zu-
stand zurückzugeben. Sie dürfen nicht mit anderen Waren gefüllt oder anderweitig verwendet 
werden. 

 

6. Bei Lieferung ins Ausland gelten die Incoterms in der jeweils gültigen Fassung. Auf den Vertrag 
findet deutsches Recht Anwendung, jedoch unter Ausschluss des UN-Übereinkommens über 
Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG). 

 

7. Rügen wegen offensichtlich mangelhafter oder offensichtlich abweichender Beschaffenheit der 
Ware oder wegen Lieferung einer offensichtlich anderen Ware als der bestellten können vom 
Unternehmer nur unverzüglich, spätestens doch innerhalb einer Woche nach Empfang der 
Ware bzw. nachdem der Mangel offensichtlich wurde, geltend gemacht werden. 

 
Alle Angaben über Analysedaten enthalten nur unverbindliche Anhaltspunkte für den durch-
schnittlichen Ausfall der Ware. Vor Abnahme der Ware hat der Kunde für einen einwandfreien 
technischen Zustand der Tanks/Behälter und der Messvorrichtungen zu sorgen sowie das Fas-
sungsvermögen der Tanks/Behälter und der abzufüllenden Menge genau anzugeben. Für 
Schäden, die durch das Überlaufen von Heizöl oder Dieselöl entstehen, weil das Fassungsver-
mögen oder die abzufüllende Menge ungenau angegeben worden sind, ist die Haftung der 
Verkäuferin ausgeschlossen. Der Kunde haftet hierfür ausschließlich. 

 
Bei verbrauchbaren Sachen berechtigen Mängelrügen den Unternehmer nur zur Minderung, 
bei andern als verbrauchbaren Sachen berechtigen Mängelrügen den Unternehmer nur zum 
Verlangen auf Nacherfüllung; soweit eine solche in angemessener Zeit nicht erreicht werden 
kann oder aufgrund der Beschaffenheit der Ware unmöglich ist, hat der Unternehmer wahl-
weise ein Rücktritts- oder Minderungsrecht. Die Regelungen des § 478 BGB bleiben unberührt. 
 
Der Kunde muss die Ware sofort nach Eingang hinsichtlich Menge, Qualität, Beschaffenheit 
prüfen und ist verpflichtet, offensichtliche Mängel auf der Empfangsquittung zu vermerken oder 
spätestens innerhalb eines Werktages unter Angabe der Gründe schriftlich zu rügen. Im Übri-
gen gilt im Verhältnis zu Unternehmern § 377 HGB. Handelsüblich zulässige und technisch 
unvermeidbare Schwankungen in der Beschaffenheit und im Aussehen der Ware berechtigen 
nicht zur Mängelrüge. Beanstandungen sind nur zulässig, wenn die Ware noch unvermischt ist 
und die Verkäuferin die Möglichkeit der Nachprüfung hat. Beschädigungen auf dem Transport 
berechtigen der Verkäuferin gegenüber nicht zur Annahmeverweigerung.  
 
Die Verkäuferin haftet für Mängelansprüche, ausgenommen in den Fällen der §§ 438 Abs. 1 
Nr. 2 und 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB 1 Jahr. Für Verbraucher gilt diese Frist nur beim Verkauf 
gebrauchter, beweglicher Sachen. Im Falle des Verkaufs gegenüber Unternehmern sind öffent-
liche Äußerungen Dritter über Eigenschaften des Kaufgegenstandes, insbesondere durch Wer-
bung oder bei der Kennzeichnung, nicht als Beschaffenheit vereinbart. Erweisen sich Bean-
standungen der Ware nach der Prüfung durch die Verkäuferin bei Verkauf an Verbraucher als 
begründet, so ist die Verkäuferin ermächtigt, eine für den Verbraucher frachtfreie Ersatzliefe-
rung gegen Rückgabe der beanstandeten Lieferung vorzunehmen. Macht die Verkäuferin von 
diesem Recht keinen Gebrauch, so steht dem Verbraucher unter Ausschluss aller sonstigen 
Ansprüche nur das Recht auf Wandlung zu.  

 

8. Schadensersatzansprüche des Kunden gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere we-
gen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung sind 
ausgeschlossen. 

 
Dies gilt nicht, soweit gesetzlich zwingend gehaftet wird, insbesondere in den Fällen des Vor-
satzes und grober Fahrlässigkeit, bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie 
wegen der Übernahme einer Garantie für das Vorhandensein einer Eigenschaft. Die Verpflich-
tung der Verkäuferin zur Leistung von Schadenersatz bezieht sich in jedweden Fällen aus-
schließlich auf den unmittelbar entstandenen Schaden. Der Ersatz mittelbarer Schäden (z.B. 
Vermögensschaden) ist, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.   
 

9. Die Verkäuferin ist berechtigt, ihre Leistungen auf elektronischem Wege abzurechnen. Soweit 
nicht eine besondere schriftliche Zahlungsabrede zur Regulierung des Kaufpreises getroffen 

wird, sind sämtliche Zahlungen netto ohne Abzug an dem Tag zu leisten, der in der Rechnung 
als Fälligkeitstag angegeben oder aufgrund der in der Rechnung angegebenen Zahlungsziele 
als Fälligkeitstag zu bestimmen ist. Sofern zum Ausgleich der Rechnungen durch den Kunden 
das Basis- oder Firmenlastschriftverfahren genutzt wird, vereinbaren die Vertragsparteien aus-
drücklich, dass, soweit gesetzlich zulässig, die Vorabankündigung spätestens einen Kalender-
tag vor der jeweiligen Lastschrift erfolgt. 

 
Der Kunde ist verpflichtet, im Falle des Verzuges, auch bei Stundung, Verzugszinsen zu zahlen. 
Als Mindestzinssatz gelten 9% über dem jeweiligen Basiszinssatz gemäß § 247 BGB als ver-
einbart.  
 
Zahlung durch Wechsel ist nur bei ausdrücklicher Vereinbarung gestattet und gilt auch dann 
nur zahlungshalber. Diskontspesen, Wechselsteuer und Einzugsspesen gehen zu Lasten des 
Käufers; sie sind sofort fällig. 
 
Bei Zahlung durch Scheck gilt nicht der Zugang des Schecks bei der Verkäuferin, sondern erst 
seine Einlösung als Zahlung. 
 
Der Käufer kann nur mit solchen Gegenansprüchen aufrechnen, die von der Verkäuferin nicht 
bestritten werden oder rechtskräftig festgestellt sind. Der Käufer kann ein Zurückbehaltungs-
recht, das nicht auf demselben Vertragsverhältnis beruht, nicht ausüben. Abtretungen von Ge-
genansprüchen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung der Verkäuferin. 
 

10. Der Kaufpreis wird ohne Mahnung sofort fällig, wenn der Käufer die Zahlung des Kaufpreises 
endgültig verweigert oder vereinbarte Ratenzahlungen nicht einhält. Die Verkäuferin kann in 
diesen Fällen auch ohne Setzung einer Nachfrist und ohne Ablehnungsandrohung die Erfüllung 
des Kaufvertrages ablehnen und Ersatz aller entstandenen Kosten, Auslagen sowie Entschä-
digungen für Wertminderung verlangen. 

 
Bei Annahmeverzug des Käufers kann die Verkäuferin die Ware auf Kosten und Gefahr des 
Käufers bei sich oder einem Dritten lagern oder in einer ihr geeignet erscheinenden Weise auf 
Rechnung des Käufers verwerten, ohne dass es hierzu einer Ankündigung bedarf. 
 
Ändern sich die Besitzverhältnisse oder die Rechtsform des Unternehmens des Käufers, so 
kann die Verkäuferin die sofortige Bezahlung aller Forderungen verlangen und Lieferungen von 
Vorauszahlungen oder Leistung einer Sicherheit abhängig machen oder vom Vertrag zurück-
treten. Das gleiche gilt bei einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögens- oder Einkom-
mensverhältnisse des Käufers. 
 

11. Die Verkäuferin behält ihr Eigentum bis zur vollständigen Vertragserfüllung durch den Kunden. 
Schecks und Wechsel werden nur zahlungshalber entgegengenommen. Das Eigentum der 
Verkäuferin geht nicht unter, wenn die Forderung in ein Kontokorrent oder ein Saldoanerkennt-
nis aufgenommen wird. Bei allen Verfügungen über den Kaufgegenstand tritt der Kunde bereits 
jetzt seine Ansprüche gegen Dritte an die Verkäuferin ab.  

 
Werden die Kaufgegenstände mit anderen Sachen verbunden oder untrennbar vermischt oder 
vermengt, so wird die Verkäuferin an der einheitlichen Sache im Umfang des Rechnungswertes 
der Vorbehaltsware Miteigentümerin nach Maßgabe der §§ 947, 948 BGB. Eine Verarbeitung 
oder Umbildung erfolgt für die Verkäuferin als Eigentümerin der neuen Sache. 

 
Während der Dauer des Eigentums der Verkäuferin darf der Kunde über die Gegenstände nur 
mit schriftlicher Zustimmung der Verkäuferin oder im ordnungsgemäßen Geschäftsablauf ver-
fügen, jedoch in keinem Fall durch Sicherungsübereignung oder Verpfändung. Eine Weiter-
veräußerung ohne sofortige Bezahlung ist nur unter Eigentumsvorbehalt gestattet, wobei das 
Eigentum der Verkäuferin bestehen bleibt. 
 
Eingriffe Dritter, z.B. Diebstahl, Pfändung, Beschlagnahme und dergleichen hat der Kunde der 
Verkäuferin sofort mitzuteilen und auf ihr Verlangen auf seine Kosten gerichtlich zu verfolgen. 
Soweit die im Eigentum der Verkäuferin stehenden Gegenstände in irgendeiner Weise, insbe-
sondere durch Weiterveräußerung oder Einbau in den Besitz oder das Eigentum eines Dritten 
gelangen, tritt der Kunde schon hiermit alle daraus erwachsenden Ansprüche gegen Dritte ein-
schließlich etwaiger Werklohnforderungen an die Verkäuferin ab. Der Kunde kann verlangen, 
dass die Verkäuferin nach ihrer Wahl einen Teil der Sicherheiten freigibt, soweit ihr Wert den 
Nennwert der unbeglichenen Forderungen um mehr als 10% übersteigt. Der Verkäuferin ist die 
jederzeitige Besichtigung ihrer Gegenstände und Einsichtnahmen in alle geschäftlichen Unter-
lagen, die sich auf die abgetretenen Ansprüche beziehen, gestattet. 
 
Der Käufer hat die der Verkäuferin gehörenden Waren auf deren Verlangen in angemessenem 
Umfang gegen die üblichen Risiken auf seine Kosten zu versichern und ihr die Versicherungs-
ansprüche abzutreten. Die Verkäuferin ist auch berechtigt, die Versicherungsprämien zu Las-
ten des Käufers zu leisten. 
 
Bei Verstoß des Unternehmers gegen die vorstehenden Verpflichtungen und Zahlungsverzug 
ist die Verkäuferin berechtigt, die gesamte Restschuld für die Vorbehaltsware, unabhängig von 
der Laufzeit etwaiger Wechsel, sofort fällig zu stellen. Zahlt der Unternehmer die Restschuld 
nicht innerhalb von 7 Tagen nach entsprechender Aufforderung durch die Verkäuferin, so er-
lischt sein Gebrauchsrecht an der Vorbehaltsware. Die Verkäuferin ist dann berechtigt, die so-
fortige Herausgabe auf Kosten des Unternehmers unter Ausschluss jeglicher Zurückbehal-
tungsrechte zu verlangen.  
 

12. Sofern Unternehmen Lieferungen oder Leistungen an bzw. für die Verkäuferin erbringen und 
diese hierfür Abrechnungen erstellt, hat der Unternehmer die Abrechnung unverzüglich auf ihre 
Richtigkeit und Vollständigkeit, insbesondere im Hinblick auf den ausgewiesenen Umsatzsteu-
ersatz, zu prüfen. Beanstandungen oder der Ausweis eines unrichtigen Umsatzsteuersatzes 
sind der Verkäuferin binnen 14 Tagen nach Rechnungserhalt schriftlich anzuzeigen. Erhält die 
Verkäuferin innerhalb dieser Frist keine Mitteilung durch den Unternehmer, ist der von der Ver-
käuferin ausgewiesene Umsatzsteuersatz maßgeblich. Bei Verletzung der Mitteilungspflicht ist 
der Unternehmer der Verkäuferin nach den gesetzlichen Vorschriften zum Schadensersatz ver-
pflichtet. 
 

13. Soweit nicht anders vereinbart wird, ist Erfüllungsort für die Lieferung der Verkäuferin der Ort, 
an dem sich die jeweilige Außenstelle der Verkäuferin befindet. Erfüllungsort für die Zahlungen 
des Kunden ist der Sitz des finanzierenden Kreditinstitutes, soweit nicht Barzahlung bei der 
Verkäuferin oder deren Außenstellen geleistet wird. Mehrere Kunden haften beim Sammelkauf 
als Gesamtschuldner. 

 

14. Für Geschäftsabwicklungen im kaufmännischen Verkehr oder bei Kunden, bei denen es sich 
um eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sonderver-
mögen handelt, gilt der Sitz der Verkäuferin als vereinbarter ausschließlicher Gerichtsstand.  

 

15. Wir erheben, speichern, verändern oder übermitteln personenbezogene Daten unter Beach-
tung der einschlägigen datenschutzrechtlichen Regelungen.  

 
16. Die Verkäuferin/Auftragnehmerin nimmt nicht an einem Streitbeteiligungsverfahren vor einer 

Verbraucherschlichtungsstelle teil und ist hierzu auch nicht verpflichtet. 
 

Stand 09/21  
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Informationen gem. Art. 13 und 14 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)_________________________________________________________________________________

1.1 Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
Verantwortlich ist Ihr auf Seite 1 des Kontoeröffnungsantrages genannter Vertragspartner.

1.2 Datenschutzbeauftragter
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte Ihres Vertragspartners ist unter der Anschrift des Verantwortlichen, z.Hd. 
Datenschutzbeauftragter oder per E-Mail unter datenschutz@rw.net erreichbar.

2. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Ihre personenbezogenen Daten werden entsprechend den Erfordernissen des Art. 6 Abs. 1 lit. b Datenschutzgrund-
verordnung(DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes und aller weiteren maßgeblichen Vorschriften sowie zur 
Geltendmachungaller wechselseitigen Ansprüche verarbeitet.

3. Kategorien personenbezogener Daten
Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden, sind:
• Adress- und Kontaktdaten (wie Name, Anschrift, Geburtsort und –datum)
• Kommunikationsdaten (wie Telefon- und Telefaxnummer, E-Mail-Adresse)
• Bankdaten (wie IBAN, BIC, Name des Kreditinstituts)
• Steuerdaten (wie Steuernummer, Umsatzteuer-Identifikationsnummer und zuständiges Finanzamt)
• Bonitätsdaten (wie Schufa-Auskunft oder Creditreform-Auskunft)

Die uns zur Verfügung gestellten Daten werden im Rahmen unseres Vertragsverhältnisses erhoben oder sind im 
Rahmender Geschäftsanbahnung und -verbindung entstanden.

Die Speicherung der Daten dient der Erfüllung und Abwicklung der uns erteilten Aufträge sowie der handels- und 
steuerrechtlichenDokumentations- und Archivierungspflichten.

4. Weitergabe von Daten
Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt ausschließlich an die im Rahmen der Vertrags-
abwicklung beteiligten Dienstleistungspartner wie z.B. das mit der Lieferung beauftragte Logistik-Unternehmen oder 
das mit den Zahlungsangelegenheiten beauftragte Kreditinstitut und beschränkt sich auf das erforderliche Minimum.

Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte zu anderen als den vorgenannten Zwecken findet nicht 
statt,es sei denn,
• Sie haben gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt, 
• die Weitergabe ist nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO zur Geldendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen
• erforderlich und es besteht kein Grund zu der Annahme, dass ein überwiegend schutzwürdiges Interesse Ihrer-

seits dieses ausschließt,
• es besteht für die Weitergabe gem. Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO eine gesetzliche Verpflichtung oder
• dies ist gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von Vertragsverhältnis-

sen mit Ihnen erforderlich.

5. Dauer der Datenspeicherung
Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten – soweit erforderlich – für die Dauer unserer Ge-
schäftsbeziehung. Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumentati-
onspflichten, die sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch (HGB) §§ 238 und 257 Abs. 4 sowie der Abga-
benordnung (AO) § 147 Abs. 3 und 4 ergeben. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung betragen zwei bis 
zehn Jahre. Eine längere Speicherdauer sehen wir auch immer dann vor, wenn Sie in diese gem. Art. 6 Abs. 1 Satz 
1 lit. a DSGVO eingewilligt haben. Im Falle einerBeweissicherung bis zum Erreichen des verfolgten Zweckes.

6. Betroffenenrechte
Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Ver-
arbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit. Letzteres können Sie wahrnehmen, soweit die technischen 
Möglichkeiten sowohl bei uns als auch beim Empfänger zur Verfügung stehen. Bei dem Recht auf Auskunft und 
Löschung Ihrer Daten gelten die Einschränkungen nach § 34 BDSG, i.V.m. §35 BDSG. Darüber hinaus haben Sie 
gem. Art. 77 DSGVO ein Beschwerderecht, welches Sie bei der Hessischen Datenschutzbehörde, Gustav-Strese-
mannring 1, 65189 Wiesbaden, geltend machen können.

Nach Art. 21 DSGVO haben Sie das Recht, der Datenverarbeitung aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen 
Situation ergeben, Widerspruch einzulegen. Dies umfasst auch das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung 

zu Werbezwecken anzuzeigen.
Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und ist und an die Anschrift des Verantwortlichen zu richten. 

(Stand: 17.10.2022) Seite 5 von 8
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SCHUFA-Information

1. Name und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle sowie des betrieblichen Datenschutzbeauftragten 

SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Tel.: +49 (0) 6 11-92 78 0. Der betriebliche Datenschutzbe-
auftragte der SCHUFA ist unter der o.g. Anschrift, zu Hd. Abteilung Datenschutz oder per E-Mail unter datenschutz@
schufa.de erreichbar.

2. Datenverarbeitung durch die SCHUFA
 
2.1 Zwecke der Datenverarbeitung und berechtigte Interessen, die von der SCHUFA oder einem Dritten erfolgt werden

 

2.2 Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung 
Die SCHUFA verarbeitet personenbezogene Daten auf Grundlage der Bestimmungen der Datenschutz-Grundver-
ordnung. Die Verarbeitung erfolgt auf Basis von Einwilligungen sowie auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Buchsta-
be f DS-GVO, soweit die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines 
Dritten erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die 
den Schutz personenbezogener Daten erfordern,  überwiegen. Einwilligungen können jederzeit gegenüber dem 
betreffenden Vertragspartner widerrufen werden. Dies gilt auch für Einwilligungen, die bereits vor Inkrafttreten der 
DS-GVO erteilt wurden. Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verar-
beiteten personenbezogenen Daten.  

2.3 Herkunft der Daten
Die SCHUFA erhält ihre Daten von ihren Vertragspartnern. Dies sind im europäischen Wirtschaftsraum und in der 
Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein entsprechender Angemessenheitsbeschluss der 
Europäischen Kommission existiert) ansässige Institute, Finanzunternehmen und Zahlungsdienstleister, die ein fi-
nanzielles Ausfallrisiko tragen (z.B. Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Kreditkarten-, Factoring- und 
Leasingunternehmen) sowie weitere Vertragspartner, die zu den unter Ziffer 2.1 genannten Zwecken Produkte 
der SCHUFA nutzen,  insbesondere  aus dem (Versand-)Handels-, eCommerce-, Dienstleistungs-, Vermietungs-, 
Energieversorgungs-, Telekommunikations-, Versicherungs-,  oder Inkassobereich. Darüber hinaus verarbeitet die 
SCHUFA Informationen aus allgemein zugänglichen Quellen wie öffentlichen Verzeichnissen und amtlichen Be-
kanntmachungen (Schuldnerverzeichnisse, Insolvenzbekanntmachungen). 
2.4 Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden (Personendaten, Zahlungsverhalten und Ver-
tragstreue)

• Personendaten, z.B. Name (ggf. auch vorherige Namen, die auf gesonderten Antrag beauskunftet werden), Vor 
   name, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift, frühere Anschriften 
• Informationen über die Aufnahme und vertragsgemäße Durchführung eines Geschäftes (z.B. Girokonten, Raten  
   kredite, Kreditkarten, Pfändungsschutzkonten, Basiskonten) 
• Informationen über unbestrittene, fällige und mehrfach angemahnte oder titulierte Forderungen sowie deren 
   Erledigung
• Informationen zu missbräuchlichem oder sonstigen betrügerischem Verhalten wie Identitäts- oder Bonitätstäu
   schungen 
• Informationen aus öffentlichen Verzeichnissen und amtlichen Bekanntmachungen 
• Scorewerte

2.5 Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten  

Die SCHUFA verarbeitet personenbezogene Daten, um berechtigten Empfängern Informationen zur Beurteilung 
der Kreditwürdigkeit von natürlichen und juristischen Personen zu geben. Hierzu werden auch Scorewerte errech-
net und übermittelt. Sie stellt die Informationen nur dann zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran im 
Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde und eine Verarbeitung nach Abwägung aller Interessen zulässig ist. Das be-
rechtigte Interesse ist insbesondere vor Eingehung von Geschäften mit finanziellem Ausfallrisiko gegeben. Die Kre-
ditwürdigkeitsprüfung dient  der Bewahrung der Empfänger vor Verlusten im Kreditgeschäft und eröffnet gleichzeitig 
die Möglichkeit, Kreditnehmer durch Beratung vor einer übermäßigen Verschuldung zu bewahren. Die Verarbeitung 
der Daten erfolgt darüber hinaus zur Betrugsprävention, Seriositätsprüfung, Geldwäscheprävention, Identitäts- und 
Altersprüfung, Anschriftenermittlung, Kundenbetreuung oder Risikosteuerung sowie der Tarifierung oder Konditi-
onierung. Über etwaige Änderungen der Zwecke der Datenverarbeitung wird die SCHUFA gemäß Art. 14 Abs. 4 
DS-GVO informieren.

Empfänger sind im europäischen Wirtschaftsraum, in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern  zu die-
sen ein entsprechender Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission existiert) ansässige Vertrags-
partner gem. Ziffer 2.3.  Weitere Empfänger können externe Auftragnehmer der SCHUFA nach Art. 28 DS-GVO so-
wie externe und interne SCHUFA-Stellen sein. Die SCHUFA unterliegt zudem den gesetzlichen Eingriffsbefugnissen 
staatlicher Stellen. 
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2.6 Dauer der Datenspeicherung

•  Angaben über Anfragen nach zwölf Monaten taggenau 
• Informationen über störungsfreie Vertragsdaten über Konten, die ohne die damit begründete Forderung doku-
   mentiert werden (z. B. Girokonten, Kreditkarten, Telekommunikationskonten oder Energiekonten), Informationen   
  über Verträge, bei denen die Evidenzprüfung gesetzlich vorgesehen ist (z.B. Pfändungsschutzkonten, Basis- 
   konten) sowie Bürgschaften und Handelskonten, die kreditorisch geführt werden, unmittelbar nach Bekanntgabe  
   der Beendigung.
• Daten aus den Schuldnerverzeichnissen der zentralen Vollstreckungsgerichte nach drei Jahren taggenau, jedoch 
   vorzeitig, wenn der SCHUFA eine Löschung durch das zentrale Vollstreckungsgericht nachgewiesen wird
• Informationen über Verbraucher-/Insolvenzverfahren oder Restschuldbefreiungsverfahren taggenau drei Jahre 
   nach Beendigung des Insolvenzverfahrens oder Erteilung der Restschuldbefreiung. In besonders gelagerten Ein    
   zelfällen kann auch abweichend eine frühere Löschung erfolgen.
•  Informationen über die Abweisung eines Insolvenzantrages mangels Masse, die Aufhebung der Sicherungsmaß 
    nahmen oder über die Versagung der Restschuldbefreiung taggenau nach drei Jahren 
• Personenbezogene Voranschriften bleiben taggenau drei Jahre gespeichert; danach erfolgt die Prüfung der Erfo-   
   derlichkeit der fortwährenden Speicherung für weitere drei Jahre. Danach werden sie taggenau gelöscht, sofern
   nicht zum Zwecke der Identifizierung eine länger währende Speicherung erforderlich ist.

3. Betroffenenrechte
Jede betroffene Person hat gegenüber der SCHUFA das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DS-GVO, das Recht auf 
Berichtigung nach Art. 16 DS-GVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 DS-GVO und das Recht auf Einschrän-
kung der Verarbeitung nach Art. 18 DS-GVO. Die SCHUFA hat für Anliegen von betroffenen Personen ein Privatkun-
den ServiceCenter eingerichtet, das schriftlich unter SCHUFA Holding AG, Privatkunden ServiceCenter, Postfach 
10 34 41, 50474 Köln, telefonisch unter +49 (0) 6 11-92 78 0 und über ein Internet-Formular unter www.schufa.de  
erreichbar ist. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich an die für die SCHUFA zuständige Aufsichtsbehörde, 
den Hessischen Datenschutzbeauftragten, zu wenden. Einwilligungen können jederzeit gegenüber dem betreffen-
den Vertragspartner widerrufen werden.

4. Profilbildung (Scoring)
Die SCHUFA-Auskunft kann um sogenannte Scorewerte ergänzt werden. Beim Scoring wird anhand von gesam-
melten Informationen und Erfahrungen aus der Vergangenheit eine Prognose über zukünftige Ereignisse erstellt. 
Die Berechnung aller Scorewerte erfolgt bei der SCHUFA grundsätzlich auf Basis der zu einer betroffenen Person 
bei der SCHUFA gespeicherten Informationen, die auch in der Auskunft nach Art. 15 DS-GVO ausgewiesen wer-
den. Darüber hinaus berücksichtigt die SCHUFA beim Scoring die Bestimmungen § 31 BDSG. Anhand der zu einer 
Person gespeicherten Einträge erfolgt eine Zuordnung zu statistischen Personengruppen, die in der Vergangenheit 
ähnliche Einträge aufwiesen. Das verwendete Verfahren wird als „logistische Regression“ bezeichnet und ist eine 
fundierte, seit langem praxiserprobte, mathematisch-statistische Methode zur Prognose von Risikowahrscheinlich-
keiten.  
Folgende Datenarten werden bei der SCHUFA zur Scoreberechnung verwendet, wobei nicht jede Datenart auch 
in jede einzelne Scoreberechnung mit einfließt: Allgemeine Daten (z.B. Geburtsdatum, Geschlecht oder Anzahl im 
Geschäftsverkehr verwendeter Anschriften), bisherige Zahlungsstörungen, Kreditaktivität letztes Jahr, Kreditnut-
zung, Länge Kredithistorie sowie Anschriftendaten (nur wenn wenige personenbezogene kreditrelevante Informa-
tionen vorliegen). Bestimmte Informationen werden weder gespeichert noch bei der Berechnung von Scorewerten 
berücksichtigt, z.B.: Angaben zur Staatsangehörigkeit oder besondere Kategorien personenbezogener Daten wie 
ethnische Herkunft oder Angaben zu politischen oder religiösen Einstellungen nach Art. 9 DS-GVO. Auch die Gel-
tendmachung von Rechten nach der DS-GVO, also z.B. die Einsichtnahme in die bei der SCHUFA gespeicherten 
Informationen nach Art. 15 DS-GVO, hat keinen Einfluss auf die Scoreberechnung.  
Die übermittelten Scorewerte unterstützen die Vertragspartner bei der Entscheidungsfindung und gehen dort in 
das Risikomanagement ein. Die Risikoeinschätzung und Beurteilung der Kreditwürdigkeit erfolgt allein durch den 
direkten Geschäftspartner, da nur dieser über zahlreiche zusätzliche Informationen – zum Beispiel aus einem Kre-
ditantrag - verfügt. Dies gilt selbst dann, wenn er sich einzig auf die von der SCHUFA gelieferten Informationen und 
Scorewerte verlässt. Ein SCHUFA-Score alleine ist jedenfalls kein hinreichender Grund einen Vertragsabschluss 
abzulehnen. 

Weitere Informationen zum Kreditwürdigkeitsscoring oder zur Erkennung auffälliger Sachverhalte sind unter  
www.scoring-wissen.de erhältlich.

Die SCHUFA speichert Informationen über Personen nur für eine bestimmte Zeit. 
Maßgebliches Kriterium für die Festlegung dieser Zeit ist die Erforderlichkeit.  Für eine Prüfung der Erforderlichkeit 
der weiteren Speicherung bzw. die Löschung personenbezogener Daten hat die SCHUFA Regelfristen festgelegt. 
Danach beträgt die grundsätzliche Speicherdauer von personenbezogenen Daten jeweils drei Jahre taggenau nach 
deren Erledigung. Davon abweichend werden z.B. gelöscht: 

Nach Art. 21 Abs. 1 DS-GVO kann der Datenverarbeitung aus Gründen,  die sich aus der besonderen Situation der  
betroffenen Person ergeben, widersprochen werden.  Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und ist zu richten an   

SCHUFA Holding AG, Privatkunden ServiceCenter, Postfach 10 34 41, 50474 Köln. 
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